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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 230-2023 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.314 

  

Eingereicht am: 19.11.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Müller (Orvin, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Plüss-Zürcher (Boll, FDP) 
Pichard (Biel/Bienne, GLP) 
Kullmann (Thun, EDU) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 30.11.2023 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Sicherheitsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Sicherheit der jüdischen Menschen im Kanton Bern 

In jüngster Zeit gab es vermehrt besorgniserregende Berichte über physische und psychische 

Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens in der Schweiz sowie einen spürbaren Anstieg 

von Antisemitismus an den Schulen. Dies betrifft nicht nur Erwachsene, sondern insbesondere 

auch Kinder, die sowohl aufgrund ihres jüdischen Hintergrunds als auch wegen ihrer kritischen 

Einstellung gegenüber der Hamas Ziel von Angriffen werden. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Welche konkreten Massnahmen ergreift der Regierungsrat, um sicherzustellen, dass es im 

Kanton Bern zu keinen Übergriffen auf Menschen jüdischen Glaubens kommt?  

2. Welche Strategien werden entwickelt und umgesetzt, um den massiv aufkeimenden Antise-

mitismus an den Berner Schulen (inkl. Universität Bern) aktiv zu thematisieren und ihm ent-

gegenzuwirken? 

3. Was unternimmt der Regierungsrat, um physische und psychische Gewalt gegen jüdische 

und Hamas-kritische Kinder an den Berner Schulen zu verhindern?  

4. Ab welchem Punkt werden Parolen, Plakate und Symbole bei anti-israelischen Kundgebun-

gen im Kanton Bern als Verstoss gegen die Antirassismus-Strafrechtsnorm eingestuft? 

5. Welchen spezifischen Handlungsrichtlinien folgt die Kantonspolizei, um gegen Verstösse 

gegen die Antirassismus-Strafrechtsnorm bei anti-israelischen Kundgebungen vorzugehen? 

Begründung der Dringlichkeit: Die Gewalt gegen Menschen jüdischen Glaubens ist akut und aktuell!  
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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